
II- 7t9~ der Beilagen zu den s-tcnographischen Protokollen des Nationalrates 

XI11. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 10. Mai 19Z2 No. J.y11-

A n t rag 

der Abgeordneten Dr.HUBINEK, Dr.SCHWIMMER 
und Genossen 

betreffend Bundesgesetz vom ..... über die Regelung der Teilzeit­
beschäftigung (Teilzeitbeschäftigungsgesetz) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ••.••.•.. über die Regelung der Teilzeitbeschäftigung 
(Teilzeitbeschäftigungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
;;;.;;.;;..-.;;....-;....,-~ 

§ 1. Teilzeitbeschäftigungsverhältnisseim Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind Arbeitsverhältnisse, bei denen die vereinbarte regelmäßige 
Arbeitszeit die gesetzliche, kollektivvertragliche oder im 
Betrieb übliche kürzere Normalarbeitszeit unterschreitet, aus­
genommen auf Grund von Vereinbarungen über Kurzarbeit. Weiters 
sind Beschäftigungsverhältniss~, die als geringfügig im Sinne 
des Allgemeinen Sozialversbherungsgesetzes, BGBI. Nr.189/1955, 
gelten, von diesem Bundesgesetz ausgenommen. 

§ 2. (1) I st das Teilzeitbeschäftigungsverhältnis für bestimmte Stunden 
des Tages, Tage der Woche oder des Monats, beziehungsweise 
Wochen des Monats abgeschlossen, kann diese Arbeitszei~ nur im 

Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeändert werden3 

Liegt keine Vereinbarung über die Verteilung der Arbeitszeit vor" 
kann eine. Änderung der Arbeitszeitverteilung ohne Zustimmung des 
Arbeitnehmers nur dann erfolgen, wenn ihr nicht berücksic~tigungs­

würdige Interessen des Arbeitnehmers entgegenstehen. 
(2) Über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus dürfen Teilzeitbe­
schäftigte nur dann zur Arbeit herangezogen werden, wenn dieser 
Mehrarbeit nicht berücksichtigungS\vürdige Interessen des Arbeit-
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nehmers entgegenstehen. Mehrarbeitsstunden im 
,~öchentlichen Ausmaß von mehr als einem FUnftel 

der vereinbarten Arbeitszeit können nur im Ein­

vernehmen roi t dem Teilzei tbe~jchä.:ftigten angeordnet 

,.,erdeno 

(.3) Auch 'feilzei tbeschäftigten gebühren Über­

stundenzuschläge erst nach Überschreitung jener Arbeits­

zeit t die für Vollbeschäftigte kraft Gesetz, Kollektiv­

vertrag oder günstigerer betrieblicher Regellmg 

Voraussetzung ist. 

§ J. (1) Das den vergleichbaren Vollbeschäftigten im Be­

trieb gewährte Entgelt (im Sinne des § 49 Abs o 1 

und Abs 0 2 des Allgemeinen Sozial versicherungsge SEtze s, 

BGB1. Nr. 189/1955) gebührt Teilzeitbeschäftigten 

im Verhältnis der vereinbarten Arbeitszeit zur im Be­

trieb üblichen Normalarbeitszeit. 

(2) Für die kollektive Festsetzung von Löhnen bzw~ 

Entgelten für Akkord-, Stück und Gedinglöhne. akkord­

ähnliche und sonstige lei. stungsbezogenen Prämien und 

Entgelte 9 die auf Arbeits-(Persönlichkeits-)bewertungs­

verfahren,Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen Ent­

geltabfindungsmethoden beruhen, dürf'en die Leistungen 

von Teilzeitbeschäftigten nicht herangezogen verdan e 

§ 4. (1) Teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern gebührt ein 

Urlaub im gleichen Ausmaß wie vergleichbaren Vollzeit­

beschä:ftigten. 

(2)~st das Teilzeitbeschäftigungsverhältnis für be­

stimmte Tage der Woche oder des Monats beziehungsweise 

für bestimmte Wochen des Monats oder für nicht im 

voraus bestimmte Tage oder Wochen vereinbart, ist der 

Urlaubsantritt im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer s~ festzulegen, daß einmal im Lauf 
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des Kalenderjahres bis zur Ausschöpfung des je­

weiligen Urlaubsanspruchs die monatliche D~enst­

leistung unter Aufrechterhalt ung des Entgel t= 

anspruchs entfällt o 

(3) Fallen im Urlaub Feiertage auf Tage y an denen 

der Arbeitgeber ansonsten Anspruch auf die verein­

barten Dienstleistlmgen hätte 9 so ist durch diese 

der Anspruch nach Abs o 2 nicht abgegolten. 

Artikel I1 

Das Angestelltongesetz, BGBI. Nro 292/1921 9 wird ergänzt 

wie folgtg 

Dem § 1. Aba. 1 ist als zweiter Satz anzufügen: 

"Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden jedoch auf Dienst­

nehmer auch dann Anwendllng, wenn die vorgenanntenTätig= 

keiten Gegenstand eines Teilzeitbeschäftigungsver-

häl tnisses im Sinne des 'i'eilzei tbeschä:ftigungsgesetzes 9 

BGBI. Nr ... 0" ~/. e 0 sind. li 

Art:tkel III 

Das Gutsangsstelltengesetz, BGBI~ Nr. 538/1923, wird er­

gänzt wie f'olgtz 

Dem § 1. Abs. 1 ist als dritter Satz anzufügen: 

"1;ie Bestimmungen dieses Gesetzes fi.nden jedoch auf' Dienst­

nehmer auch dann Anwendung, wenn die vorgenannten Tätig­

keiten Gegenstand eines Teilzeitbeschäftigungsverhält­

nisse s im Sinne des Teilzei tbe schäf'tigltngsgese tze s, 

BGB1. Nr. oo~~/~ ... sind .. iI 

Artikel IV 

Das SchauspieJ.ergesetz, BGB1. Nr. 441/1922, wird ergänzt 

wie folgt: 
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Dem § 1. Abs. 1 ist als zweiter Satz anzufUgenz 

"Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden jedoch auf Dienst­

nehmer auch dann Anwendung, wenn die vorgenannten Tätigkeiten 

Gegenstand eines Teilzeitbeschäftigungsverhältnisses im Sinne 

des Teilzei tbeschäf'tigungsgesetzes 9BG-Bl .. NT ... " ~ ./00. sind. 00 

Artikel V 

Das Journalistengesetz 9 StGBl. Nr. 88/192o~ wird ergänzt 

wie folgt: 

Dem § 1. Abs. 1 ist als zweiter Satz anzufügen: 

ItDie Bestimmungen dieses Gesetzes :finden auch auf' Mit~ 

arbeiter, die mit :festen Bezügen angestellt sind~ An= 
wendung, wenn die vorgenannten Tätigkoiten Gegenstand 

eines Teilzeitbeschäftigungsverhältnisses im Sinne des 

Teilzei tbeschäf'tigungsgesetzes j) BGBI 0 Nr. q 11 "\l/" 0" sind. lf 

Artikel V.I 

Das Privat-KnftwagenfUhrergesetz, BGB13 Nr e 359/1928 9 wird 

ergänzt wie folgt: 

Dem § 1. AbsQ 1 ist als zwoiter Satz anzufügens 

"Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden jedoch auf Dienst­

nehmer auch dann Anwendung ~ ,,,enn d:le vorgenannten Tä tigkei ten 

Gegenstand eines Teilzeitbesch.äf'tigungsverhältnisses im 

.Sinne des Teilzeitbesch~ftigungsgesetzes,BGBl. Nr. 0.$0/00 

sind." 

Artikel VII 

(1) Die einem Teilzeitbeschäftigten auf Grund dieses Bundes­

gesetzes erwachsenden Ansprüche können durch Arbeitsvertrag, 

Arbeitsordnung,und Kollektivvertrag weder aufgehoben noch 

beschränkt werden. 

(2) Durch Vereinbarung zwischen dem Betriebsinhaber und dem 

Betriebsrat (Vertrauensmann) können die Grundsätze tiber die 

Tei,lzei tbe schäl~tigung im Betrieb f~es tgelegt werden. 
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(3) Bestehende, für Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse 

günstigere Vereinbarungen bleiben von diesem Bundes­

gesetz unberührt. 

(4) Jeder ~Arbeitgeber, der Teilzeitbeschäftigte im 

Sinne dieses Bundesgesetzes beschäftigt, hat einen 

Abdruck dieses Bundesgesetzes im Betrieb an geeigneter, 

für die Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen. 

Artikel VIII 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

a) Hinsichtlichtlich der Artikel II bis VI jene Bundes­

minister, denen die jeweilige Vollziehung dieser 

Gesetze, die durch dieses Bundesgesetz berührt werden, 

obliegt. 

b) Hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der BundfH'­

minister für soziale Verwaltung. 

In formeller Hinsich"§; wird beantragt, diesen Antrag 

einer ersten Lesung zu unterziehen und hierauf dem 

Ausschuß für soziale Verwal tung zuzuvreisen. 
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ERLÄUTERNDE BEMERKUNGEN 

In allen Industriestaaten wird als Möglichkeit der Aus­
nützung noch vorhandener Arbeitskraftreserven, vor allem die 
Teilzeitbeschäftigung angesehen. 

Dies trifft auch für österreich zu. Das Arbeitsmarkt­
förderungsgesetz BGBI". Nr.31/1969 hat die jährliche Erstellung 
einer Arbeitsmarktprognose für das darauffolgende Jahr vorge­
schrieben. Infolgedessen hat das Österreichische Statistische 
Zentralamt über Vorschlag des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung und des Österreichischen Instituts 'für Arbeitsmarkt­
politik Fragen nach der potentiellen Arbeitskraftreserve in 
die Mikrozensuserhebung 1971 aufgenommen. "Das Statistische 

. Zentralamt kam bei diesen Erhebungen zu dem Ergebnis, daß es 
zwar eine potentielle Arbeitskraftreserve von 238.000 Personen 
gäbe, davon aber nur 10.300 Personen sofort und für eine Be- . 
schäftigung an allen Wochentagen verfügbar seien. Für zwei 

,Drittel der Befragten kommt nur eine Teilzeitbeschäftigung in 
Frage. Der vlunsch nach Teilzeitbeschäftigung übersteigt bei 
weitem das Streben nach Saisonbeschäftigung oder nach Heimarbeit. 

Obwohl die Anzahl der auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich 
ausgeübten Teilzeitbeschäftigungen im zunehmen ist, ist doch 
die Frage aufzuwerfen, wieso die potentielle Arbeitskraftreserve 
an Teilzeitbeschäftigtennicht in einem größeren Umfang genutzt 
wird. 

Für eine stärkere Nutzung dieses· Arbeitskräftepotentials 
sind ohne Zweifel verstärkte Bemühungen der Arbeitsmarktver-
wal tung, besondere Ma13nahmen der l)..rbei tsmarktförderung und 
Verbesserungen der Infrastruktur (z.B. mehr Halbtagskindergarten­
plätze) notwendig. Im Hinbli'ck auf die z. B. in der Lohnverrechnung 
gegebene Mehrbelastung der Unte,rnehmen v/ären auch steuerliche 
Ausgleichsmaßnahmen und Anreize für die Unternehmen bei 
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Beschäftigung von Teilzeitbeschäftigten wünschenswert. Ent­
sprechende Initiativen der unterfertigten Abgeordneten werden 
noch folgeno Auf Seite der potentiellen Teilzeitbeschäftigten 
spielen derzeit, abermch die arbeitsrechtlichen Schlechter­
steIlungen von Teilzeitbeschäftigten eine wesentliche Rolleo 
So gelten die Bestimmungen des Angestelltengesetzes nur dann~ 
,.,enn das Dienstverhältnis die Erwerbstätigkeitdes Angestellten 
hauptsächlich tn Anspruch nimmt. Nach der Judikatur (zoBo 
LG Linz vom 200April 1955 ArbSlg. 60265) bedeutet dies s daß 
die Hälfte der üblichen Arbeitszeit als Richtschnur für eine 
Annahme der hauptsächlichen Inanspruchnahme der Erwerbstätigkeit 
und damit die Anwendung des Angestelltengesetzes angesehen wirdo 
Dadurch findet das Angestelltengesetz auch eine große Zahl von 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen nicht Anwendung, was bedeutet~ 
daß für solche teilzeitbeschäftigteAngestellten etwa die 
Kündigungsfristen des Angestelltengesetzes, die länger sind, 
als jene des·· ABGB ~ die Bestimmungen über die Abfertigung und 
über die Entgeltszahlung im Krankheitsfall aurch einen längeren 
Zeitraum nicht gelten. Der Beseitigung dieser und anderer sach~ 
lieh nicht gerechtfertigter Differenzierungen im Arbeitsrecht 
dient der vorliegende Antrag der unterfertigten AbgeordnetenQ' 

Artikel I 
'""""""...., ~ ---

ZU_§_1_ 
Mit Ausnahme der Arbeitszeitunterschreitungen auf Grund von 
Vereinbarungen über Kurzarbeit p denen besondere wirtschaftliche 
Verhältnisse zugrundeliegen und der geringfügigen Beschäftigungs­
verhältnisse im Sinne des ASVG sind Teilzeitbeschäftigungsver­
hältnisse im Sinne des Teilzeitbeschäftigungsgesetzes alle jene 
Arbeitsverhältnisse, bei denen die vereinbarte regelmäßige 
Arbeitszeit die Normalarbeitszeit im Betrieb unterschreiteto 
Bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen im Sinne des 
ASVG handelt es sich um atypische Arbeitsverhältnisse, die 
eine volle arbeitsrechtliche Gleichstellung mit den Vollbe­
schäftigungsverhältnissen nicht rechtfertigen~ so wie sie auch 

-
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von der Vollversicherung nach dem ASVG aus diesem Grunde 
ausgenommen sind. 

ZU_§_2_ 

= :3 = 

Dem Antritt einer Teilzeitbeschäftigung liegen auf Dienstnehmer= 
seite meist sehr gewichtige im persönlichen Bereich liegende 
Motive zugrunde. Diese persönlichen Gründe schließen eine 
Flexibilität des Arbeitnehmers hinsichtlich der Arbeitszeit­
verteilung aus. Es ist daher notwendig, die vereinbarte Arbeits= 
zeitverteilung unter einen besonderen Schutz zu stellen bzwo 
mangels Vereinbarung eine Interessensabwägung vorzuschreibeno 
Auch bedarI es eines Schutzes von Teilzeitbeschäftigten gegen 
unzumutbare Mehrarbeitsleistungeno Analog dem Überstundenschutz 
des Arbeitszeitgesetzes soll daher grundsätzlich im Falle des 
Verlangens nach Mehrarbeit eine Interessensabwägung Platz greifeno 
Da überdies öffentlich-rechtlicher Mehrarbeitsschutz analog dem 
öffentlich-rechtlichen Überstundenschutz des Arbeitszeitgesetzes 
fehlt und ein solcher auf eine unter Umstä.nden innerhalb der 
Normalarbeitszeit liegende Überschreitung der vereinbarten Teilar= 
beitszeit beschränkter öffentlich-rechtlicher Schutz auch kaum 
zu administrieren wäret sieht Abso 2 auch einen absoluten und 

ohne Interessensabwägung Platz greifenden privatrechtlichen 
-Schutz vor. 

Das Teilzeitbeschäftigungsgesetz will SchlechtersteIlungen 
der Teilzeitbeschäftigten beseitigen, sie aber nicht besser als 
Vollbeschäftigte stellen. Daher stellt Abs. 3 klar, daß 
Überstundenzuschläge für mehr Arbeitsstunden innerhalb des 
Rahmens der betrieblichen Normalarbeitszeit nicht gebühren. 

ZU_§_3_ 
Im aliquoten Ausmaß sollen Teilzeibeschäftigte im Entgeltbereich 

den Vollbeschäftigten gleichgestellt sein. Durch die Be­
stimmung des Abs. 1 ist daher der Anspruch auf aliquoten 
Kollel~ti vvertrags-TvUndestgehal t (auch wenn der Kollekti vver­
trag unter Um.ständen auf Teilzeitbeschäftigte Nichtam'lendung 
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findet) auf aliquoten G~halt oder Lohn nach betrieblichen 

Gehalts- und Lobnschcmen, aber auch auf aliquote betrieb­

liche Sozialleistungen mit Entgeltscharakter sichergestellt. 

Von betrieblichen Sozi8l1ei s tungen mi tEn t'gal tcharakter können 

Teilzeitbeschäftigte nicht 4ßshalb ausgeschlossen werden, weil 

sie nicht die volle Normalar~eitszeit zu erbringen baben. 

Abs. 2 dient sowohl dem Schutz der Vollbeschäftigten mit 

Leistungsentlohnung als auch der Teilzeitbeschäftigten. Es soll 

verhindert ,,,erden, daß· eine mögliche höhere Leistungsfähigkeit 

innerhalb kürzerer Arbeitszeit das Leistungsentgeltniveau im 

Betriebe drückt. 

Abs. 1 schrei.bt die Gleichbehwldlu~g Teilzeitbeschäftigter hin-. 

si:~LL.!"ic:1 des lh~J ... :l'\:'iS;),nSprllches vor. Dies hat vor allem noch 

beihöhc."CE':n }~oll (~kt i vvertracl iehen Urlaubsansprüchen Bedeutung, 

\venn der Kollektivvertrag auf TeilzeitlJeschtiftigte nicht A.1l\ven­

dung i'indct. 

Die Absätze 2 und J dienqn der Sicherung des Erholungs­

urlaubes in solchen Fälleri t in denen die Teilzeitvereinbarung 

nicht eine kürzere tägliche Arl:> ei tszei t, sondern eine k.iirzere 

Wochen- oder Monatsarbeitszeit bei atypischer Arbeitszeitver­

teilung vorsieht. 

ArtH:::el 11 .., VI 

Alle arbeitsrechtlichen Sondergesetze, die Ruf die haupt­

sächI ic11e- Inanspruchnahme der Enverbs tätigkei t des Di enstnehrners 

abstellen, sollen auch auf Tellzeitbeschäftieunesverhtiltnissc 

im Sinne des vorliegenden Antrages angewendet werden, d.h. nicht 

auf Beschäftieungsverhältnisse, die als geringfügig nach den 

Vorschrif~en d~s ASVG gelten. Dadprch wird sichergestellt, daß 

keine arbcltsrechtlichen Di:fi'erenz:trungen nur auf Grund kürzerer 

Arbeitszeit erfolgcn. 
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Artikel VII 
---------~-

Die Bestimmungen des Teilzeitbeschäftigungsgesetzes sind 

zwingender Natur und unabdingbar. (Abs. 1) 

Durch Gesetz kBnnen nicht alle Probleme der Teilzeitb~­

schäftigung erfaBt werden. Es e~scheint daher angezeigt, 

durch eine fakultative Betriebsvereinbarung mit normativen 

Wirkungen weitergehende Regelungen im Betrieb zuzulassen~ 

(Abs. 2) 

Bestehende glin~tigere Vereinbarungen sollen vom Teilzeit­

beschäftigungsgesetz unberührt bleiben. Das ist vor allem für 

solche Arbeitsverhältnisse vop Bedeutung, bei denen die im 

Betrieb übliche Normalarbeitszeit nur geringfügig unter­

schritten wird und die ausnahmslQsals Vollbeschäftigungs­

verhältnisse behandelt werden. (Abs. 3) 
Besonders im Hinblick au:f die Neuerlas sung von Bestimmun­

gen in einem bisher weitgehendst ungeregelten Bereich erscheint 

es angezeigt, eine Aushangpflicht vorzuschreiben, um auch den 

betroffenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern.die Kenntnis 

des Teilzeitbeschäftigungsge~etzes zu erleichtern. 

Artikel VIII ------------
Grundsätzlich ist der Bundesminister f'Ur soziale Ver­

waltung mit der Vollziehung des Teilze~tbeschäftigungsgesetzes 

als eines arbeitsrechtlichen Gesetzes betraut, hinsichtlich 

der Artikel TI bis VI, also der Novellierungen arbeitsrecht­

licher Sondergesetzes, ist jedoc~ die Zuständigkeit jener 

Bundesminister gegeben, denen die Vollziehung des jeweiligen 

arbeitsrechtlichen Sondergesetzes obliegt. 

.; 
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